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Sonntag , den 19 . April 1840 .

Baden .
Entwurf eines Strafgesetzbuchs für das Großherzog -

thum Baden . Zweiter Theil . Bon den einzelnen Verbre¬
chen und deren Bestrafung .

* )
§ . 570 . (Verletzung obrigkeitlicher Siegel .) Die gleiche Strafe trifft auch

Denjenigen , welcher die von einer obrigkeitlicher Behörde zum Verschluß oder
zur Verwahrung von Sachen angelegten öffentlichen Siegel in böser Absicht
oder aus Muthwillen erbricht oder beschädigt. § . 570 . ( VerletrnmA obriZ-
keitliober 8ie »el .) Wer unbekuKter Weise die von einer obri»koitlioben
Rekorde 2 um Versoklusse oder 2 ur VorwabrunA von Quellen auAeleA-
ten olbentliellen Kiesel vorsätrilicb erbriobt oder besebädiAt , wird von
OofänAnissstrako bis Lu seebs Monaten oder vonOoldstrake bis 2U künkbun -
dert Oulden Ketrolk'en . 8 . 571 . (Strafe des Aufruhrs . ) Hat sich zur Verübung
der Verbrechen der Widersetzlichkeit ( 8 . 563 ) oder der Gewaltthätigkeit gegen
die Obrigkeit (8. 567 ) eine Mehrheit von Personen in solcher Anzahl und un¬
ter solchen Umständen zusammengerottet , daß zur Wiederherstellung der öffent¬
lichen Ruhe und Ordnung die ordentlichen Zwangskräfte der Obrigkeit nicht
zureichend gewesen sind , oder bei ihrer Anwendung nicht zureichend gewesen
wären , so werden die Schuldigen wegen Aufruhrs bestraft , und zwar 1 ) in
so ferne der Zweck desselben erreicht wurde , die Anstifter und Anführer mit
Kreisgefängniß nicht unter vier Monaten oder Arbeitshaus , die übrigen Teil¬
nehmer mit Gefängniß oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren ; 2 ) außerdem
die Ersteren mit Kreisgefängniß nicht unter drei Monaten oder Arbeitshaus
bis zu zwei Jahren , und die Letztern mit Gefängniß . § . 571 . Unverändert
bis : . . . . bei ibror XnwenduuA offenbar niebt Lureivbvnd gewesen
wären , so Yverdon . . . . 8 - 572 . Sind jedoch die Aufrührer , ohne ihren
Zweck erreicht zu haben , und ohne daß Gewaltthaten gegen Personen oder
strafbare Beschädigungen von Sachen verübt wurden , freiwillig, oder aus die
bloße Aufforderung der öffentlichen Behörde , vor wirklicher Anwendung von
Zwangs - oder Widerstandsmitteln gegen dieselben , zur Ordnung zurückge¬
kehrt , so werden nur die Anstifter und Anführer mit Kreisgefängniß bestraft.
8- 572 . Onverändort mit folgendem Lusatri : Vucb die Xnstikter und
Xnkübrer bleiben straffes , wenn sie selbst , so viel an ibnen laS , sur
Rüokkebr der Xukrübrvr Lur Ordnun » keiKetraKen baben . 8 - 572 a . Lei
XusmvssunA der 8trate des Xukrubrs ( § . 571 ) kommt insbesondere in
üetrsebt , ob und in welcbvm Maasss derselbe nacb seinem Xweoke ,
so wie nacb derXnLabl und dem üenebmen derXukrülirvr , sieb als Ke-
meinAokäbrlicb darstelltv . 8 - 573 . (Zusammentreffen mit anderen Verbre¬
chen .) Ist bei Gelegenheit des Aufruhrs und im Zusammenhang mit dem
Zwecke desselben eine Verletzung von Personen oder eine Beschädigung von
Sachen verübt , durch welche an sich eine höhere Strafe als Kreisgefängniß
von drei Monaten verschuldet wäre , so werden die Urheber derselben , und
eben so auch die Anstifter und Anführer, in so fern ihnen das Verbrechen zum
bestimmten oder unbestimmten Vorsatz zuzurechncn ist , in den Fällen einer
mit Vorbedacht verübten Tödtung (§8 - 183 und 184) von der Todesstrafe,
außerdem von der nach der Vorschrift des 8- 161 zu bestimmenden Strafe ,
jedoch mit einem Zusatze getroffen , welcher die Hälfte derselben nicht überstei¬
gen kann . 8 - 573 . Vnvvrändert bis : . . . . und eben so auok dio Xn-
Stiktor und .Vntübrer des Xnfrubrs , in so lern ibnen jenes Vorbroobvn
2 um Vorsatz rmriureobnon ist , die Pälio des § . 154 ausZenommen , von

einer naob der Vors obrilt des 8 - 161 riu bestimmenden 8trako Kotroffen,
jedoeb mit einem Ansätze , wolober die Hülste derselben niebt über¬
steigen Kanu . 8 - 574 . (Straferhöhung . ) Statt der in dem § . 571 gedroh¬
ten Strafen kann in Fällen des vorhergehenden 8- 573 , je nach der Schwere
der bei Gelegenheit des Aufruhrs und im Zusammenhang mit dem Zwecke
desselben verübten Verbrechen , gegen Anstifter und Anführer , welchen diesel¬
ben nicht zum Vorsatz zuzurechnen sind , auf Zuchthaus erkannt werden, und
gegen die übrigen Theilnehmer auf Arbeitshaus , vorbehaltlich höherer Strafe ,
in so fern die Letztern in Beziehung auf jene Verbrechen als Geholfen zu be¬
trachten sind. 8 - 574 . (8traferbübunK .) Ist ein Verbreobeu , wolcbes
bei OeleKeubeit des Xukrubrs und im XusammonbanA mit dem 2wooke
desselben verübt wurde , den Anstiftern und Xnkübrern des Xulrubrs
nicbt rium Vorsatz LULureobnon, so kann " ez-en sie die im 8 - 571 kest-
Kesetste 8trake , in so ferne das Verbreobeu mit 'I'odes - oder lebeus -
länKlioker Auoktbausstrafo bedrobt ist , auf Luobtbausstrake , ausser¬
dem bis auk swoiDrittbeilo desjenigen Maasses erböbt Yverdon, wolcbes
sie naob 8 - 573 treffen würde , wenn sie das Verbreobeu selbst verübt
bätten . OeKen die übrigen 1'beilnobwer bann , je naob der 8obwore
dos verübten Verbreobens , auk Xrbeitsbausstrake erkannt werden , vor -
bebaltlieb böberer 8trafv , in so ferne sie in Ijerüebun «' auf jene Ver -
broeben als Oebülfen 2u betraobtea sind . A . 574 a . In den PLIlen des
K. 574 kommt bei XusmossunA der 8trafe ausser der 8okwere des bei
dem Xukrubr verübten Verbreobens namvntliob auob in vetracbt , ob die
Verübung desselben von den Anstiftern und Xnlübrern des Xukrubrs
oder von den übrigen 'I'beilnebmorn mit mein- oder mit weniger Wabr -
sobeinliobkeit vorbergesekeu werden konnte . 8 575 . (Wegfällen dersel¬
ben. ) Ergibt sich jedoch in Fällen des 8 - 574 , daß sich die Anstifter oder
Anführer oder die andern Theilnehmer ernstlich bestrebt haben , die Verübung
solcher Verbrechen zu verhindern, so findet eine Straferhöhung gegen dieselben
nicht statt . 8 . 575 . Unverändert . § . 576 . (Zufällig entstandener Auf¬
ruhr .) Wenn eine Menge von Personen, welche zu andern als den im § . 571
bezeichnten Zwecken , jedoch unter den dort vorausgesetzten Umständen und in
der dort vorausgesetzten Anzahl sich versammelt hat , auf die Aufforderung der
öffentlichen Behörde nicht auseinander geht , und sich den obrigkeitlichen
Zwangsmitteln mit Anwendung oder mit Androhung von Gewalt widersetzt,
so gilt dies als Aufruhr , und wird , wenn die Schuldigen keine Verletzung
von Personen oder strafbare Beschädigung von Sachen und eben so wenig eine
weitere Gewaltthätigkeit gegen die Obrigkeit (§ . 567 ) verübten, an den Anstif¬
tern und Anführern mit Kreisgefängniß oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren ,und an den übrigen Theilnehmern mit Gefängniß bis zu vier Monaten ,
außerdem nach den Vorschriften der 88 - 571 , 573 — 575 bestraft . § . 576 .

*) Die Anrrä^e der Kommission sind mit lateinischen Buchstaben gedruckt.

Vnvorändsrt , aussor dass riitirt wird nacb dem Worte „ küevvalt "
253) , und dass der letzte 8atrr : „ ausserdem naek den Vorsobrikten
der §§. 571 , 573 — 575 " Aestrieben , und durvb den naebkolAenden
§ . 576 a ersetzt wird . 8 - 576 a . Haben die Vnkübrer im lffall des vor -
berAebendeu 8 - 576 uoeb eine weitere Oewalttbäti ^keit AvAen die Ob¬
rigkeit (§ . 567 ) oder eine Verletzung von Personen oder strafbare Le -
sebädigung von 8acben verübt , so Kamme» die Vorsebrikten des 8-
571 , und wenn dureb die Verletzung von Personen oder Resebädi -
gung von 8avben an sieb eine böbere 8trake als Ivreisgefängniss von
drei Monaten versebuldet wäre , die Vorsobrikten des 8 - 573 -rur An¬
wendung . liegen diejenigen Tbeilnebmer , weloben diese Verbreobeu
niobt rium VorsatL Luriureeknen sind , kann die ^ ukrubrstrake ( 8 - 571)
nur um die Hälfte desjenigen Maasses erböbt werden , um welobvs
dieselbe im Palle des 8 - 574 gegen sie erböbt werden könnte . 8 - 577 .
(Verweilen bei der aufrührerischen Menge .) Wer , nachdem gegen eine auf¬
rührerische Menge (88- 571 und 576 ) obrigkeitliche Zwangsmittel angewendet
worden , in deren Nähe verweilt , kann mit Gefängniß bis zu sechs Monaten
bestraft werden. § . 577 . (Vorweilen bei der aukrübrisoben Menge .) Die¬
jenigen , welobo , naobdom gegen eine aukrübrisobe Menge ( 88- 571
und 576) obrigkoitliobe Zwangsmittel angewendet worden , in deren
VLbo verweilen , und dadurob die Herstellung der öffentlivken Duke
und Ordnung ersvbweren , können von einer dis 2U lilokangniss von
soobs Monaten ansteigenden 8trako getroffen werden . § . 578 . (Auffor¬
derungen zum Aufruhr rc.) Wer mündlich vor einer versammelten Menge,
oder schriftlich durch öffentlich angeheftete oder in anderer Weise verbreitete
Aufsätze zum Aufruhr , oder zu gemeinsamer Widersetzlichkeit , oder zu gemein¬
samer Gewalthätigkeit gegen die Obrigkeit, obwohl ohne Erfolg , soll mit Ge¬
fängniß bestraft werden. 8- 578 . Unverändert . 8- 578 a. Vergl . 8 - 565
des Regierungsentwurks . ( 8trakmildorungsgrund .) Hat in Pällon der

563 und 564 Line der im 8 - 563 beLeiokneten Personen durob ein
ungesotöliobes oder ordnungswidriges Verkabren bei der VallLiobung ,
oder bat dio üffentliebo Lebörde durob eine uugesetLliobo Anordnung nur
Widorsetsliebkeit Veranlassung gegeben , so gilt dies als 8trakmilde -
rungsgrund . § . 578 b . Vergl . 8- 566 des Regierungsontwurls . Straf¬
losigkeit .) Wenn ein offenbar gesetzwidriges Verkabren bei der Voll -
Liobung einer Anordnung , oder die Volbriebnng einer offenbar gesetz¬
widrigen Zuordnung kür den vetbeiligtei » , welobor sieb widerseti -t bat
( 88 - 563 und 564), unmittelbar einen unerserbeben lVaobtkeil «ur Pvlgo
gekabt batte , so bleibt er unter der Voraussetzung straffos , dass er
bei dem Widerstand nickt weiter ging , als sur Abwendung dieses
Xaebtbeils notbwendig war . § . 578o . ( 8trafmiuderungsgrund .) In den
Pallen der §§ . 567 , 568 und 571 — 576 gilt die VngesetLlicbkeit des
vbrigkvitliobvn Vorkabrens oder der obrigkeitliokon Anordnung nur als
8trafmmderuugsgrund .

XI -VII . Titel . Von der Befreiung von Gefangenen . § . 579 . (Befreiung
eines Gefangenen.) Wer einen Verhafteten oder einen Strafgefangenen rechts¬
widrig befreit , oder ihm zu der Befreiung rechtswidrig verhilft, wird , wenn
ihm die That zum Vorsatz zuzurechnen ist , mit Gefängniß bestraft . 8 - 579 .
Unverändert . 8- 580 . (Befreiung Mehrerer rc . ) Wurde eine Mehrheit von
Personen , oder ein der öffentlichen Sicherheit besonders gefährlicher Verhaf¬
teter oder Strafgefangener befreit , so wird der Schuldige mit Kreisgefängniß
oder Arbeitshaus bis zu einem Jahre bestraft . 8 - 580 . Unverändert . 8 . 581 .
(Durch Gewaltthätigkeit oder Erbrechung.) Wurde die Befreiung durch An¬
wendung oder durch Androhung von Gewalt gegen die zur Verwahrung oder
Bewachung der Verhafteten oder Strafgefangenen aufgestellten Personen, oder
mittelst gewaltsamer Erbrechung des Gefängnisses bewirkt , so wird der Schul¬
dige 1 ) in den Fällen des § . 579 mit Kreisgefängniß oder Arbeitshaus bis
zu zwei Jahren , und 2) in den Fällen § . 580 mit Kreisgefängniß nicht unter
drei Monaten oder Arbeitshaus bis zu drei Jahren bestraft . 8- 581 . Vnvor -
Ludort bis : . . . . 1 ) in den pällon dos 8 - 579 mit OolanKniss nicbt un¬
ter viorLobn 'kaz-on odor Vrdoitsbaus bis rui uwei dabron , und 2) unver¬
ändert . 8 - 582 . (Fall schwereren Verbrechens.) Ist in den Fällen des vor¬
hergehenden 8- 581 durch die angewendete Gewalt eine Verletzung von Per¬
sonen oder eine Beschädigung von Sachen verübt worden , durch welche an
sich höhere Strafe als Kreisgefängniß von drei Monaten verschuldet wäre , so
ist die nach der Vorschrift des 8 - 161 zu erkennende Strafe durch einen Zu¬
satz zu erhöhen , welcher den dritten Theil derselben nicht übersteigen darf.
§ . 582 . Unverändert . 8- 583 . (Selbstbefreiung.) Der Verhaftete oder Ge¬
fangene, welcher sich selbst befreit , wird nur dann von Strafe getroffen , wenn
er die Befreiung durch eine Handlung bewirkt , die an und für sich ein Ver¬
brechen ist , und zwar von der Strafe dieses Verbrechens. 8- 583 . Unverän¬
dert mit folgendem Ausatrro : . . . . Verbreobens , jedoeb mit Vorbebalt
von Disoiplinarstraken , wenn mebrorv Verksftete odor OekanAene in
VerbiudunK ibre LekreiunA bewirkt , odor riu bewirken versuobt baben .
8 . 584 . (Befreiung durch den Gatten oder Verwandte .) Der Ehegatte , die
Verwandten in gerader Abstammung und die Geschwister des Verhafteten oder
Gefangenen, welche seine Befreiung bewirken , werden ebenfalls nur von Strafe
getroffen , wenn es entweder durch eine Handlung geschieht , die an und für
sich ein Verbrechen ist , oder mittelst gewaltsamer Erbrechung des Gefängnisses,
und zwar im ersten : Falle von der Strafe jenes Verbrechens, im andern Falle
aber nach der Verschiedenheit der Größe der Beschädigung von der Hälfte der
durch 8 - 519 gedrohten Freiheitstrafen. 8- 584 . Unverändert . 8 - 585 . (Be¬
freiung aus bürgerlicher Haft . ) Die gleichen Strafen (§ . 584 ) kommen in den
gleichen Fällen auch gegen Denjenigen zur Anwendung , welcher einen Gefan¬
genen , der privatrechtlichcr Verbindlichkeitenhalber verhaftet ist, widerrechtlich
befreit . K , 585 . Unverändert .

XI -VIII . Titel . Von dem Landstreichern und dem Bettel . § . 586 . (Land¬
streicherei.) Wer wegen Herumziehens außer feinem Wohnsitz ohne ordentlichen
Erwerbzweig oder genügende Mittel seines Unterhalts und ohne Nachweisung
eines erlaubten Zweckes bereits zweimal polizeilich bestraft worden ist , wird im
Falle der Wiederholung als Landstreicher mit geschärftem Kreisgefängniß bis
zu sechs Monaten bestraft. 8- 586 . Unverändert bis : . . . . eines erlaubten
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LlvVeekos im Verlauf clor letzten drei ckalire Zweimal poli ^eiliek .
§ . 587 . (Bettel .) Bettler , welche wegen Bettelns bereits zweimal polizeilich be¬
straft worden sind , werden mit geschärftem Gefängniß bestraft , und Bett¬
ler , welche falsche Pässe bei sich führen , oder falsche öffentliche Zeugnisse über
Gebrechen oder erlittene Unglücksfälle , die sie bei dem Betteln fälschlich vor¬
spiegeln , mit geschärftem Kreisgefängniß bis zu sechs Monaten . § . 587 . ( Vet¬
tel .) vettlor , vveleke im Verlaufe des letzten ckakres Lweimal poliLviliek
bestraft worden sind , werden mit Aesekärktem ^emtSAekänKniss bestraft ,
uuck Lettler , belebe . . . . § . 588 . (Mit Waffen rc. ) Werden Landstreicher
oder Bettler mit Waffen oder mit Diebsschlüsseln , oder anderen die Sicherheit
der Personen oder des Eigenthums gefährdenden Werkzeugen oder Gegenstän¬
den betreten , so werden sie, auch ohne vorhergegangene polizeiliche Bestrafung ,
mit geschärftem Kreisgefängniß oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft .
K . 588 . ( Alit Walken ete . ) Werden Uandstreieker oder Lettler mit Waf¬
fen , mit Diebseklüsseln oder mit andern Werk ^ euAen betreten , gelobe
dieselben naek den Umständen als der 8iekerkeit der Personen ocker
des Ui »eutkums Kekäkrliek ckarstellen , so vvercken sie . . . . § . 589 . (Stel¬
lung unter polizeiliche Aufsicht. ) In allen Fällen kann , und beim Rückfall
muß gegen den Landstreicher und gegen den Bettler , wenn er auch blos zu
Kreisgefängniß verurtheilt wird , immer zugleich auf Stellung unter polizei¬
liche Aufsicht erkannt werden . § . 589 . Unverändert . § . 590 . (Strafe der
(Übertretung .) Der unter polizeiliche Aufsicht gestellte Landstreicher oder Bett¬
ler , welcher die Vorschrift des § . 29 Nr . 1 Übertritt , wird von einer Kreisge¬
fängniß - oder Zuchthausstrafe getroffen , deren Dauer der Zeit gleich sepn kann,
für welche die Stellung unter polizeiliche Aufsicht erkannt war . § . 590 . Un¬
verändert .

XUIX . Titel . Von der Wilderei , der Wilddieberei , und von Jagd - und
Fischereifreveln . § . 591 . (Wilderei .) Wer im fremden Jagdbezirk ohne Wissen
und Willen des Jagdberechtigtcn oder seiner Vertreter mit Schußwaffen und
in der Absicht , das erlegte Wild sich anzueignen , jagt , soll , als der Wilderet
schuldig , mit Gefängniß von acht Tagen bis zu vier Monaten bestraft werden .
8 - 59t . Unverändert . § . 592 . (Jagdfrevel .) Ist der Thäter von sonst unbe¬
scholtenem Rufe , und die Thal als erste Uebertretung unter Umständen ver¬
übt , welche die Annahme einer gefährlichen Willensstimmung ausschließen , so
wird sie als Jagdfrevel von einer dem Jagdberechtigten zufallenden Geldstrafe
bis zu fünfzig Gulden getroffen . 8 - 592 . ( cküKdkrevel .) Ist ( „ der Diäter
von sonst unbesekoltenem Unke , und " ist xestrieken ) die 'I'bat als er¬
ste oder Zweite Uebertretung unter Umständen verübt , vveleke sine
Kekäkrlieke WillensstimmunK niobt snnebmen lassen , so wird sie . . . .
Ansatz . Lüne trübere UebertretunA , vveleke von der unmittelbar darauf
Aekol» ten durcb einen Zeitraum von mebr als drei ckakren Avtrennt ist ,
kommt biebei niobt in vetracbt . § . 593 . ( Erschwerende Umstände .) Mit
Kreisgefängniß nicht unter drei Monaten oder Arbeitshaus bis zu zwei Jah¬
ren wird die Wilderei bestraft : 1 ) wenn die That von einer Mehrheit dazu
Vereinigter mit Schußwaffen versehener Theilnehmer in Gesellschaft verübt
wurde ; oder 2 ) wenn sich der Thäter durch Vermummung oder aus andere
Weise unkenntlich gemacht hatte ; oder 3) wenn er sich den Jagdberechtigten
oder Forstbedienten oder andern bestellten Aufsehern , von denen er betreten
wurde , mit Androhung oder Anwendung von Gewalt widersetzt hat ; oder
4 ) wenn es sich ergibt , daß der Schuldige die Wilderei gewerbmäßig treibt .
8 . 593 . Unverändert bis : 1 ) wenn die 'I'bat von einer AIebrkeit dasu
verbundener , mit 8ekussvv «tkvn versekener Düeilnekmer , bei vvelekvu
niobt die Voraussetzungen des H. 592 vintreteu , in Oesellsekakt verübt
wurde : oder . . . . 2,3,1 ) unverändert . 8- 594 . (Drittes Wildereiver¬
gehen .) Der zweite Rückfall wird als drittes Wildereivergehen ebenfalls mit
Kreisgefängniß nicht unter drei Monaten oder Arbeitshaus bis zu zwei Jah¬
ren bestraft . 8 . 591 . Unverändert . 8- 595 . ( Erschwerende Umstände .) Beim
Daseyn der im § . 593 bezeichnten erschwerenden Umständen wird die Strafe
deS dritten Wildereivergebens ( § . 594 ) um die Hälfte erhöht . 8 - 595 . Un¬
verändert . 8 - 596 . (Milderungsgrund . ) In den Fällen der 88- 593 und
595 gilt es als Milderungsgrund , wenn sich der Wilderer dem Jagdberechtig¬
ten , Forstbedienten oder Aufseher , von dem er betreten wurde , ohne alle Wider¬
setzlichkeit sogleich ergeben , oder das Gewehr von sich geworfen hat . §. 596 .
Unverändert . § . 597 . (Widersetzlichkeit verbunden mit Tödtung rc.) Ist bei
der vom Wilderer gegen die Jagdberechtigten , Forstbedienten oder andere Auf¬
seher verübten Widersetzlichkeit eine ihm zuzurechnende Tödtung oder Körper¬
verletzung eingctreten , so wird der Schuldige von folgenden Strafen getroffen :
1 ) in den Fällen des 8 - 184 ebenso wie in dem Falle des § . 183 von der
Todesstrafe ; 2 ) in andern Fällen , in welchen an sich eine höhere Strafe als Kreis¬
gefängniß von drei Monaten verschuldet wäre , von der nach der Vorschrift des
§ . 161 zu erkennenden Strafe , jedoch mit einem Zusatze, welcher die Hälfte der¬
selben nicht übersteigen kann . § . 597 . ( OewalttkätiKkeit oder Widersets -
liekkeit verbunden mit 'ködtunK ste .) Ist bei der vom Wilderer Ze ^ en
die cka§ dberoektiAton , Lorstbedienten oder andere ^ ukseker verübten
Oo >vaIttbLti/ -keit oder Widersetsliekkeit eine . . . . § . 598 . (Strafe des
Raubs . ) Wenn der Wilderer , um das Jagen fortzusetzcn, oder das erlegte Wild
sortzubringen , gegen den Jagdberechtigtcn , Forstbedienten oder andere Aufseher
thätliche Gewalt oder mit der Gefahr unverzüglicher Verwirklichung verbun¬
dene Drohungen mit Tödtung oder schweren körperlichen Mißhandlungen an¬
wendete , so trifft ihn die Strafe des Raubs . H . 598 . Oestrieken . 8 - 599 .
( Jagdfrevel und Wilddieberei . ) Wer in fremdem Jagdbezirk ohne Wissen und
Willen des Jagdberechtigten oder seiner Vertreter Wild einfängt , oder , ohne
Gebrauch von Schußwaffen , Wild erlegt , in der Absicht , sich dasselbe zuzueig¬
nen , wird wegen Jagdfrevels von einer dem Jagdberechtigten zufallenden Geld¬
strafe von fünf bis zu einhundert Gulven , und im Falle der Wiederholung
nach Verkündung des verurtheilenden Erkenntnisses , als der Wilddieberei schul¬
dig , von einer Gefängnißstrafe bis zu drei Monaten getroffen . Z . 599 . Un¬
verändert bis : . . . . Oeldstrake bis su eiukundert Oulden , und in so kern
es auk einem niebt im Resitse des Diäters bekndlieken Orundstüeke
Kesekak , im Palle der WiederkolnnK naeb Verkündung Zweier verur -
tkeilenden Erkenntnisse , als . . . . § . 600 . (Konfiskation der Gewehre rc . )
In allen Straffällcn der vorhergehenden §§ . 591 und 593 — 599 ist zugleich
zu Gunsten des Jagdberechtigtcn auf Konfiskation der bei der That benützten
Gewehre oder Fangwerkzeuge und Jagdgeräthfchaften , so wie der dabei ge¬
brauchten Hunde zu erkennen . § . 600 . Unverändert . §- 601 . ( Jagdfrevel .)
Wer in fremdem Jagdbezirk ohne Wissen und Willen des Jagdberechtigten
oder seiner Vertreter ein Wild ohne die Absicht, sich dasselbe zuzueigncn , erlegt ,
oder einfängt , wird wegen Jagdfrevels von der im § . 592 gedrohten Strafe
getroffen . §- 601 . ( ckagdkrovol .) Wer auk einem niebt in seinem öositLv

delindlieken Orundstüeke in oinem fremden cka » dbe 2irks obno Wissen
und Willen des .lagdbseevbtigten oder seiner Vertreter ein Wild olme
die Ûbsiekt , sieb dasselbe riuLueignen , erlogt , oder einkängt , oder unter
den gleieben Voraussetzungen auk einem in seinem Resitrie belindlieben
Orundstüeke in einem kremdsn ckagdberiirk ein Wild mit 8ekussvv allen
erlegt , wird ^vegen ckagdkrevels von der im § . 592 godrobten 8trake
getrolken . 8 . 602 . ( Fischereifrevel .) Wer unbefugter Weise in Bächen , Flüssen
oder Seen fischt , wird von einer dem Fischereiberechtigten zufallenden Geld¬
strafe bis zu fünfzig Gulden getroffen . K . 602 . Unverändert . § . 603 . (Be¬
schränkung der Strafverfolgung . ) In den Fällen der § § . 599 , 601 und 602
findet die gerichtliche Verfolgung und Bestrafung nur auf Anzeige des Jagd¬
oder des Fischereiberechtigten statt , und wenn es sich bei einer ohne Anzeige
des Jagdberechtigten eingeleiteten Untersuchung ergibt , daß der Fall zur Klaffe
der in dem 8 - 592 bezeichneten Jagdfrevel gehöre , so hat das Verfahren auf
sich zu beruhen . 8 - 603 . ( Resobräukung der 8trakverkolguug .) In den
Lallen der HA . 599 und 602 , so wie wenn sieb eins Uebertretung als
ein ckagdkrevel der in den HA . 592 und 601 berieieknetvn ^Urt darstellt ,
Ladet geriektliebe Verfolgung und Uestrakung nur auk Xnrieigo des
ckagd- oder des Pisebereibereebtigten statt . 8 - 604 . ( Jagdvergehen in
Wildparken . ) Wer sich der Wilderei oder der Wilddieberei oder eines Jagdfre¬
vels der in den 88 - 592 und 599 bezeichneten Art in einem eingezäunten
Park oder Wildgarten schuldig macht , wird nach den Vorschriften über den
Diebstahl , und in Fällen der im § . 598 bezeichneten Art nach den Vorschriften
über den Raub bestraft . § . 601 . ( dagdvergeben iu Wildparken . ) Lins
Wildorei oder Wilddieberei oder ein dagdkrevel der in den 88 - 592
und 599 be ^ eiekneton ^ rt , üa oinem einge ^ äunton park oder Wildgar¬
ton verübt , wird als Divbstakl , und unter den Voraussetzungen der 88-
371 oder 372 als Kaub bestraft . 8 - 605 . ( Fischdiebstahl .) Nach den Vor¬
schriften über den Diebstahl wird auch derjenigen bestraft , welcher Fische aus
Behältern oder Fischteichen entwendet . § . 605 . (LiseKdiebstaKI .) Wegen
Diebstakls wird aueb Derjenige .

u . Titel . Von den besondern Verbrechen öffentlicher Diener . § - 606 .
(Begriff . 1 . der öffentlichen Diener .) Die Bestimmungen des gegenwärtigen
Titels , welche nicht ausschließlich für eine bestimmte Klaffe von Diener oder
Beamten gegeben sind , gelten für die Diener und Beamten des Staates , der
Zivilliste , der Kirche , der Gemeinden , der Stiftungen , deS öffentlichen Un¬
terrichts und anderer öffentlichen Anstalten , so wie für deren Gehülfen und
Stellvertreter . Z . 606 . Unverändert bis : . . . . Unterriekts , und ande¬
rer in kernig auk ibre Verw altung unter der Vuksicbt des Staats sieben¬
den ollontlieken Anstalten , sowie kür deren Stellv ertreter und Ookül -
ken , die von der ruiständigen Rekorde bestellt sind . 8 - 607 . ( 2 . Der
niederen öffentlichen Diener .) Diejenigen Bestimmungen , welche in dem ge¬
genwärtigen Titel für niedere öffentliche Diener gegeben sind , gelten für
Gendarmen , Zollaufseher , Waldhüter , Feldhüter , Polizeidiencr , Gefangen -
wärtcr , Kanzleidiener , Amtsdiener und andere Diener öffentlicher Behörden .
§ . 607 . Unverändert bis : gelten kür Oeadarmen , Orenrivv Lekter , 8teu -
eraukseber , W ^aldküter , Leldküter . 8 . 608 . (Amtsmißbrauch im
Allgemeinen .) Der öffentliche Diener , welcher sein Amt oder Dienstverhält -
niß zur widerrechtlichen Benachtheiligung Anderer oder des Staates , oder zur
Bedrückung Untergebener mißbraucht , wird , in so ferne die Handlung nicht
in ein bestimmtes Verbrechen übergeht , als deS Amtsmißbrauchs schuldig , von
einer Geldstrafe nicht unter fünfundzwanzig Gulden getroffen . 8 - 608 . Un¬
verändert bis : oder nur Ledrüekung Untergebener v orsätriliek miss -
krauekt , wird , . . . von einer Oeldstrake von künkundLvvauriigOulden bis 2»
künkbundertDulden getrolken . § . 609 . ( Vorgesetztebestraft als Gehülfen . ) Vor¬
gesetzte oder Mitglieder Vorgesetzter Behörden , welche nach erlangter glaubhafter
Kenntniß von dem Vorhaben eines Untergebenen , ein Amtsverbrechcn zu begehen,
solches nicht durch die in ihrer Macht gelegenen Mittel zu verhindern gesucht
haben , werden wie Gehülfen ( § . 120 ) bestraft . Z . 609 . ( Unterlassene
Verkinderuug von Vmtsvorbreoben .) Vorgesetzte oder Mitglieder von
Vorgesetzten Rekorden , vveleke asek erlangter glaubkakter Xenntniss
von dem Vorkaben eines Untergebenen , ein mit Dienstentlassung oder
Dionstentsetsung bedroktes Xmtsverbreeken Lu begeben , solekes niebt
ernstliek riu verkindern gesuvkt Kaden , werden , in so kerne darauk der
Untergebene das Verbroeken oder dook strafbare Versuckskandlungen
beging , v on Oeldstrake , in sokvversn Lällvn von Dienstentlassung ge¬
trolken , vorbebaltliek köberor 8trake , in so kerne sie als Oekülken 2U
betraekten sind . § . 610 . (Als Begünstiger . ) Vorgesetzte oder Mitglieder
Vorgesetzter Behörden , welche nach crlangicr glaubhafter Kenntniß von einem
durch einen Untergebenen verübten Amtsverbrechen cs unterlassen , die ihnen
obliegende dienstpolizciliche Untersuchung gegen den Schuldigen einzuleiten ,
oder der zuständigen Dienstpolizeibehörde von der That die Anzeige zu machen,
sollen , als der Begünstigung schuldig , von Geldstrafe , in schwereren Fällen
von Gefängnißstrafe und Dienstentlassung getroffen werden . Z . 610 . ( Uu -
torlassouo Vu ^ oigv verübter Vmtsverkreebeii .) Vorgesetzte oder Alit-

glieder Vorgesetzter Rekorden , vveleke uaek erlangter glaubkakter
Xenntniss von einem durck einen Untergebenen verübten .Vmlsverkre¬
ellen , vvodurek Dienstentlassung oder Dienstentsetriung v ersekuldst ist ,
es unterlassen , die iknen obliegende dieiistpoliLeilicbe ^ n^vige 2 u ma¬
cken , werden ebenfalls von Oeldstrake , in sckweren Pällen v on ( , .Oe -

kängnissstrake und " ist gestricken ) Dienstentlassung getrolkeu , den Pall

ausgenommen , da ikr Uinsckreiten eine geriektliebe Verfolgung gegen
eine Person naek sieb sieben könnte , su der sie in Uinem der im K . 127
derieiekneten Verkältnisse stellen . § . 611 . (Rückfall in Amtsverbrechen
aus Eigennutz . ) Der Rückfall hat bei Amtsverbrechcn aus Eigennutz , in so
ferne die Strafe der ersten Uebertretung oder des Rückfalls auch nur in Kreis¬
gefängniß besteht , immer zugleich die Strafe der Dienstentlassung zur Folge .
H . 61 l . Unverändert . § . 612 . ( Verletzung der Amtsverschwiegenheit . ) Der
öffentliche Diener , welcher Thatsachen , oder den Inhalt von Akten oder an¬
dern Urkunden , deren Geheimhaltung ihm vermöge seiner allgemeinen oder
vermöge einer besondern Dienstpflicht obliegt , offenbart , oder solche Akten odur
Urkunden Andern mittheilt , oder Andern die Einsicht derselben gestattet , wird ,
wenn cs von ibm in der Absicht geschah , um zu schaden , oder um sich oder
einem Andern widerrechtliche Vortheile zu verschaffen , oder wenn ohne solche
Absicht ein Schaden daraus entstand , den er nach allgemeiner Erfahrung oder
nach seiner besondern Kenntniß vorhersehen konnte, als schuldig der Verletzung
der Amtsverschwiegenheit von einer Geldstrafe nicht unter fünfundzwanzig Gul¬
den , und in so ferne der im letzten Falle entstandene Schaden groß ist , und
als wahrscheinliche Folge der Handlung vorauszusehen war , nach Umständen
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von der Strafe der Dienstentlassung getroffen . § . 612 . Kntkält den einen Mied des

8 612 und den 8 - 613 dos köA .- klltw . ( VerletLUNA der sVmtsversvIlwio-
«-enbeit . 1 . In böser .̂ bsiebt .) ver ülkentliebe viener , welclier aus Kos¬

beit kaebsuebt oder LiAennutL ll' Iiatsaelto » oder den . Aestattot ,

rvird als der VerletsunA der ^ intsvorsekrvieAenboit sebuldiA , mit

vienstentlassun » , und wenn daraus ein Arosser 8okaden entstand ,
der de n 8ebuldiAen 2u,n Vorsatz suriureebnen ist , mit kreisAekänA -

niss niebt unter drei Llonateu oder .̂ rbeitsbaus und ruiAleivb mit

vienstentlassunA oder HienstentsetLunA bestraft . § . 613 . ( Erschwe¬

rung ) Ist der durch Verletzung der Amtsverschweigenheit entstandene
große Schaden dem Schuldigen zum bestimmten oder unbestimmten Vor¬
satz zuzurechnen , so wird er , in so ferne die That nicht in ein anderes
schwereres Verbrechen übergeht , mit Kreisgefängniß nicht unter drei Monaten
oder Arbeitshaus , und zugleich mit Dienstentlassung oder Dienstentsetzung be¬
straft . 8 - 6t 3 . Lutkält dou andern 'fl,eil dos § . 612 des keA.- kntw.
mit .VbanderunA . ( 2 . Obne böse ^ bsiebt .) Ist dnrob eine niebt aus Kos¬

beit , kaebsuebt oder kiAennulL begannene VerlvtriunA der ^ mtsver -

sebevisAonboit ein 8vbaden entstanden , den der 8ebuldiA6 nacb all -

Aemeiner LrfabrunA oder naeb seiner besonder » Kenntnis « vorbor¬

seben konnte ; so wird derselbe von einer Keldstrafe nielrt unter fünf —
undswanrijA kulden , und in so ferne der entstandene 8ebadon Aross
ist und als rvabrsebeinliebe kolAe der UandluuA vorusisuseben war
naeb Umständen von der 8trafe der kieustentlassunA Aotrotten . § !
613a . (WirkunA des krsatries .) Wenn der 8ebnldiAv in den KLIIen
der vorborAebenden K § . 612 und 613 den üeseliädiAten vor einAetre -
tener keektskrakt des 8traferben » tnis8es , dureb baaren Lrsat -r , oder in
anderer Weise vollständi » befriediAet , so wird im Kalle des § . 612 nur
auf OioustentlassunA oder vionstentsetriunA , und im Kalle des Z. 613
nur auk keldstrafe erkannt . § . 614 . ( Strafe der Bestechung .) Der öffent¬
liche Diener, welcher bei seinen Amtshandlungen einen Betheiligten zum Nach¬
theil eines Andern oder des Staats begünstigen kann , wird , wenn er wegen
einer vorzunehmenden Amtshandlung oder für die Unterlassung einer Amts¬
handlung Geld oder andere Vermögensvortheile sich zum Geschenke geben oder
versprechen läßt , als der Bestechung schuldig , neben Kreisgefängniß - oder einer
Geldstrafe , welche hier den Betrag von eintausend Gulden in eben dem Maaße
übersteigen kann , als ihn das gegebene oder versprochene Geschenk übersteigt
von der Strafe der Dienstentlassung oder der Dienstentsetzung getroffen. § . 614 .
Unverändert . ( Fortsetzung folgt .)

Todesanzeigen .

Lahr . ( 1699 . 1 ) Es hat dem Allmächtigen ge¬
fallen , unseren innigst geliebten Gatten , Vater und
Schwiegervater , Herrn Andreas S o h n , zu sich
in ein besseres Leben abzurufen . Wir zeigen dieses
unsere » Verwandten und Freunden , mit der Bitte
um stille Theilnahme , ergebenst an . Der Verblichene
starb heute früh um halb fünf Uhr nach kurzem
Krankenlager im Alter von 68 Jahren.

Lahr, den 15 . April 1840.
Maria Magd . Sohn , gcb . Stutz .
Maria Denis , geb . Sohn .
Alphonso Denis .
Anna Maria Gr au mann , geb .

Sohn .
Joh . Graumann .
Elisabeth Stutz , geb . Sohn .
Georg Brown Stutz .
Michael Sohn .
Miua Sohn , gcb . Gray .
Sally von Röder , geb . Sohn .
Ferd . von Röder von Diersburg .

( 1688 . 1 ) Kehl . Kaum sind drei Jahre ver¬
flossen , daß der unerbittliche Tod unsere älteste Toch¬
ter, Babette , in ihrem noch nicht vollendeten acht¬
zehnten Jahre an den Folgen eines Brustleidens da¬
hinraffte : erst vor achtzehn Monaten brach die kalte
Todeshand eine zartere Blume in unserem Familien¬
kreise, indem sie uns einer kleinern Tochter , Emilie ,
sieben Jahre alt , beraubte , und schon hat der nner-
sorschliche Rathschluß des allwaltenden Vaters unsere
zweite Tochter , Luise , in ein besseres Leben abge¬
rufen. Sie starb vorgestern , ebenfalls an einer
Brustkrankheit , in ihrem siebcnzehnten Jahre . Nach
schweren Leiden verschied sie sanft, wie ihr Leben war.

Wir geben unser « auswärtigen Freunden und Be¬
kannten , tief betrübt , Nachricht von diesem abermali¬
gen harten Trauerfall und bitten um stille Thcilnah-
me an uuserm namenlosen 'Schmerz .

Kehl , den 16 . April 1840.
G . Held , Poststallmeister,

nebst Gattin .

( 1654 . 3 ) Karlsruhe .
Nachricht

an die Herren Aktionäre der badischen
Mobiliarversicherungsgesellschaft

des Phönir .
Die Verzinsung der am 1 . Mai

und 1837 ausgegebenen Ak¬
tien geschieht zu 4 Prozent.

Demzufolge werden die am 1 . Mai d .
I . fälligen Coupons von da an bei unserer
Zentralkasse in Karlsruhe, bei der General¬
agentur in Gengenbach und bei sämmtlichen
Agenturen des Großherzogthums eingelöst,
welch letztere sich auf die Einlösung der Cou¬
pons der Herren Aktionäre ihrer resp . Agen¬
turbezirke beschränken nnd sich im klebrigen
wie in den früheren Jahren benehmeu
mögen .

Karlsruhe, den 10 . April 1840 .
Der Verwaltungsrath.

KLZ" ( 1698 . 1 ) Saline Rappenau .
(Einladung .) In Folge Z . 10 der Sta¬
tuten werden hiermit die Aktionäre zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung auf

Montag , den 27 . April 1840 ,
zur Verathung wichtiger Gegenstände mit
dem Anhang höflichst eingeladen , daß die
Verhandlungen Vormittags präzis 10
Uhr in der hiesigen Werkswirthschaft ihren
Anfang nehmen , und Nichterscheinende als

den Beschlüssen der Mehrzahl beistimmend
angesehen werden .

Saline Rappenau, den 15 . April 1840 .
Der Vorstand des Solbadaktienvereins.

Cb er st ein . Fink . Geßler .
( 1691 . 1 ) Karlsruhe .

Reisegelegenheit nach
Baden.

Unser Gesellschaftswagen fährt „ jeden Margen " Punkt
6 Uhr und unsere Chaise „ jeden Mittag " Punkt 2 Uhr von
hier über Rastatt nach Baden ab ; die Vormerkung ge¬
schieht bei

H . Leich tlin , Zähringerstraße Nr . 45.
Karlsruhe , den 19 . April 1840.

M . Hofmann u . I . Haag .
s1614 . 1j Mannheim . ( Dienstge¬

such .) Ein junger Mann , welcher schon vor
mehreren Zähren seine Ghmnasialstuvien vol¬
lendet , auch die beiden Landesuniversttäten bc -

sodann aber durch Familienverhältniffe sich ver¬
anlaßt sah , seinen Studien zu entsagen , und der hierauf
in der letzten Zeit — seit etwa drei Vierteljahren — bei
Rechtsanwälten arbeitete , wünscht balvigst wieser eine passende
Stelle auf einem Privat - oder lieber auf einem öffentlichen
Bureau , wo möglich auf einem Amtsrevisorate zu erhalten .

Derselbe kann auf Verlangen empfehlende Zeugnisse vor¬
legen , und werden dessallsige gefällige Anfragen unter der
Adresse :

Lit. 4 . 2 . Nr . 4 in Mannheim
entgegengcnommen und umgehend Antwort darauf ertheilr .

s 1638 . 3 j Karlsruhe . ( Offene
Stelle .) Eine B u ch h a n d l u u g und B n ch -
druckerei der westlichen Schweiz offerirt
einem soliden jungen Manne , der beide

Fächer , besonders das erstere, genau kennt und im Kunst¬
handel nicht unerfahren ist , eine Stelle als Commis , um
sogleich einzutrelen . Hierauf Refleklireude, welche über¬
dies gute Zeugnisse besitzen , belieben sich ungesäumt in fran -
kirt en Briefen mit den Buchstaben 8 . ü . au das Kontor
der Karlsruher Zeitung zu wenden.

st667 . l ) Stuttgart . (Landgutzu
kaufen oder zu pachten .) Ein arron -
virtes Landgut in dem schönsten Theile des
württembergischen Unterlandes auf die Landes-

gränze des Großherzogthums stoßend , mit 6 Gebäuden , großen
Gärten , Weinbergen , Hopfenplantage , 3agd , Fischerei, Schä¬
ferei , berühmter Bierbrauerei , Branntweinbrennerei , nebst
eigener Schrotmühle und 125 Morgen besten Feldes ist zu
aufeu oder zn pachten.

Näheres sagt auf portofreie Anfragen
Franz Wilhelm in Stuttgart ,

Hirschstraße Nr . 36.
^ . sl70l .2j Karlsruhe . ( Rindvieh -' ' d Versteigerung .) Künftigen

Mittwoch , den 22 . April d. I .,
Morgens 8 Uhr,

werreu im großherzoglichen Fasanengarten 3 Kühe nebst
einem '/ . jährigen ächten Schweizerfarren der Versteigerung
ausgesetzt , unv bei annehmbarem Gebot als Eigenthum zu¬
geschlagen. Die Zusammenkunft ist bei Thorwarth Meier
daselbst .

Die großh . Gartcninspektio » .
sl 673 . 1) Rastatt .

( G a st w i r t h s ch a f t « -
e m p f e h l ung .) Nachdem
ich vor Kurzem das Gast¬
haus znmBären dahier käuf¬
lich an mich gebracht habe,
erlaube ich mir , das verehr -

liche Publikum hiervon in Kcnntniß zu setzen . Da ich das
Winhschafrslokal im Allgemeinen zweckmäßig verbessern ließ,
bin ich in den Stand gesetzt , Gäste jeven Ranges aufzu¬
nehmen . Die Lage des Hauses gehört zu den schönsten
Punkten Rastatts , zunächst der Murgbrücke , gegenüber des
Mnrgbad 's , an der Hauptstraße liegend. Ich erlaube mir
nun . mein neues Etablissement auf das Angelegenste zu em¬
pfehlen , und verbinde hiermit die Versicherung , daß ich mich
eifrig bemühen werde , meine verehrlichen Gäste durch gnte
und billige Bedienung zn befriedigen .

Rastatt , den 15 . April 1840 .
Wilhelm Dietterlcn

zum Bären .
( 1678 .2) Baden . ( M o b i l i e n v er¬

st e r g e r u n g in Baden . )
Mittwoch , den 22 . April d . I . ,' Vormittags 9 Uhr ,

läßt Hr . Pfarrer OakesMiller , im Hause des Herrn
Baumeister Britsch , folgende Mobilien öffentlich freiwillig
ve . itcigern :

90 Ellen Bvdenieppichc,
ein großes doppeltes , englisches Bett mit Pferdchaar - und

Springmatrazen , 6 Fuß und 6 Zoll lang nnd 6 Fuß
und 6 Zoll breit , mit rvthcn Vorhängen ;

3 Kaffarollcn mit Deckel ,

1 Tyeeurne ,
Psvchespiegel,
Frühstückservice,
Theeservice,
Karaffen ,
1 Armsessel ,
4 Nuheseffel,
1 Bücherschrank,
Bücherbretter ,
1 Arbeitstisch,
1 Sopbatisch ,
1 Putztisch mit einer Mamorplatte und seidenen Schub¬

laden ,
1 Damentoilette ,
1 Tischtuch - Schraubenpreffe ,
2 tannene Schränke ,
1 Fliegenschrank ,
1 lederne Treppe ,
1 Bidet und Pfanne ,
1 Tafelbrett mit 2 Gestellen,
Blumengestelle .

Die Liebhaber werden hierzu eingeladen .
Baden , den lg . April 1840 .

( 1537 . 3 ) Heidelberg . ( Ver¬
steigerung einer Buchdrucker¬
presse nebst Zugehör . ) Zufolge
Verfügung großh . Oberamts dahier , werden

uachbenannte Buchdruckereigeräthschaften
Donnerstag , den 23. April d. 3 .,

Nachmittags 2 Uhr ,
ans dahiesigem Rathhause gegen baare Zahlung öffentlich
versteigert :

Eine Dingler '
sche Stanhove -Druckerpreffe mit den dazu

gehörigen Ukensilien und ca . 680 Pfund verschiedene
Typen .

Sämmtliche Gegenstände befinden sich dahier in dem
Hause Lit. o , Nr . 156 , woselbst sie den Tag vor der Ver¬
steigerung ein gesehen werden können.

Heidelberg , den 5 . April 1840 .
Der Bürgermeister .

R i tz h a u p t .
( 1536 .3 ) Pforzheim . ( Kellerverpachtung

und Fässerversteigerung .) Hohem Auftrag zufolge
soll von unterfertigter Stelle der unter dem Herrschaftlichen
Speichergebände dahier befindliche Keller mit den in dem¬
selben vorhandenen guterhaltenen 17 Stück Lagerfäffern von
4 bis zu 81 Ohm , zusammen aber 626 Ohm haltend , ln
Steigerung öffentlich verpachtet — zugleich aber auch ein
Versuch zum Verkauf der Fässer gemacht werden.

Zur Vornahme der Versteigerungsverhandlung haben wir
Tagfahrt anberaumt :

Zur Verpachtung des Kellers und der Fässer auf
Montag , den 27 . April d . I .,

Vormittags 9 Uhr ;
Zur Versteigerung der Fässer auf

gedachten Tag , Nachmittags 2 Uhr ;
wozu die Pacht - und resp . Kaufliebhaber hiermit eingeladen
werden .

Pforzheim , den 7 . April 1840.
Großh . bad . Domänenverwal ' ung .

B i t t m a n n .
( 1545 .2 ) Neustadt . ( Wein¬

versteigerung zu Musbach . )
Die zum Nachlasse des verlebten Herrn
Joh . Heinrich Klein »en . , im Leben
Mentncr , in Neustadt wohnhaft , gehö¬
rige , und auf seinem Gute in Muobach

lagernde , aus den Gemarkungen Rupertsberg , Königsbach ,
Gimeldingcn und Musbach selbst gekellerte Weine werden
AbthcilüngShalbcr

Mittwoch , den 29 . April l840 ,
durch Unterzeichneten Notar öffentlich versteigert
als :

18 Stück 183 lr
10 - 1832r
30 - 1834r
16 - 1835r

6 - 183Sr
80 Stück .

Der größte Theil dieser Weine besteht aus Traminern ;
die Qualität betreffend, ist das Lager des Verstorbenen hin¬
reichend bekannt , und wird schließlich auch bemerkt , daß
sämmtliche Weine ohne Vorbehalt zugeschlagen werden . Pro¬
ben werden schon 2 Tage vor der Versteigerung an de»
Fässern abgegeben.

Neustadt , in der daher . Pfalz , den 6 . April 1840 .
M . Müller .

Notar .

( 1541 .3) Elgersweier . ( Beschäf¬
tigung für Schrcinergesellen .) Tüch¬
tige Schreinergeselle » können bei dem Unter¬
zeichneten, welcher für einen bedeutenden Schlvß -

ban Schreinerarbeiten zu liefern hat , sogleich eingestellt wer¬
den und dauernve Beschäftigung finden. Seine Werkstätte
befindet sich in Elgersweier bei Offenburg .

Keßler ,
Schrernermeister .

werden .
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( 16l2 .3 ) Steinbach . ( Gebäude -

versteigerung . ) Die Stadtgemeinde
Steinbach läßt

Mittwoch , den 29 . April d . I . ,
Nachmittags 3 Uhr ,

im Gasthaus zur Sonne daselbst öffentlich versteigern :
t ) Das ehemalige Schulgebäude , bestehend :

in einer zweistöckigen Behausung , mit geräumigem
Keller , Stallung und Heuboden ; im untern Stock :
ein großer Saal und ein Zimmer , welches seit einige»
Jahren zur Wachtstube benützt , nun aber zu einer
Scheuer verwandelt werden kann ; im obern Stock :
eine Wohnstube , 4 geräumige Zimmer und Küche, nebst
großem Speicherraum ; dabei befindet sich ein ca. 10
Ruthen großes Gemüsgärtcken , eins. Engelwirth Him¬
mel , anders . Xaver Knopf , vornen die Landstraße , hin¬
ten Hofraithenplatz .

2 ) Sodann das ehemalige Amthaus , bestehend :
in einem zweistöckigen Wohnhaus , mit großem ge¬
wölbtem Keller und besonders erbauten Oekonomie-
gebäude ; dasselbe enthält ferner im untern Stock :
3 Zimmer und Waschküche ; im obern Stock : 6 Zim¬
mer und Küche , 3 Speicherzimmer und großen Spei¬
cher ; eins. Engelwirth Himmel , anders . Nathsschreiber
Kolb , vornen die Landstraße , hinten Engelwirth Him¬
mel.

Die Liebhaber werden mit dem Anfügen zur Versteige¬
rung eingeladen , daß , da diese Gebäude an der frequenten
Landstraße sich befinden , sich dieselben zu jedem Gewerbs -
betrieb eignen , und zur Veräufserung selbst , die Staaksge -
nebmigung von großh . Bezirksamt Bühl unter 'm 5 . d . M . ,
Nr . 8415 — 17 , ertheiit wurde.

Steinbach , den 11 . April 1840.
Bürgermeisteramt .

W e i t n e r .
- -ij . --—>- r , ( 1560 .2) Schwarzach , Bezirksamts
K Bühl . (Liegenschaftsversteigerung .)
ItzL ^ jMA Nach dem Anträge der Relikten des verstorbenen

Geheimeraths und Ministerialdirektors
Karl August Beeck von Karlsruhe werden

Mittwoch , den 29 . April d . I .,
Nachmittags 2 Uhr ,

aus hiesigem Nathhause die zu dessen Verlaffeuschaft gehöri¬
gen , dahier gelegenen Liegenschaften in öffentlicher Verstei¬
gerung zu Eigenthum verkauft , nemlich :

1 .
Eine zweistöckige Behausung von Stein , mit einer andert¬

halbstöckigen Scheuer , Schopf und Stallung , Chaise-
und Holzremise , Waschhaus und besonders stehenden
Schweinstäilen , neben Stefan Schwab und Anton
Franck , vornen die Pelzgasse, hinten der nachbeschrie¬
bene Garten .

2.
Drei Viertel Gemüs - und Obstgarten , an oben beschrie¬

benes Haus anstoßend , neben Stefan Schwab und
Dionis Gärtner .

3 .
Fünf Viertel Ackerfeld , mir einem lebendigen Haag ein¬

gefaßt , an obigen Garten anstoßend, ein - und ander¬
seits , und unten Weg nach Stollhofen .

Wozu die Liebhaber mit dem Bemerken eingeladeu wer¬
den , daß die Bedingungen am Steigcrungstage bekannt
gemacht werden , und daß sich auswärtige Steigerer mit
legalen Vermögenszeugnissen zu versehen haben .

Schwarzach , Bezirksamts Bühl , den 8 . April 1840 .
Bürgermeisteramt .

Joseph Reinfried .
( 1507 . 3 ) Nr . 624 . Ettlingen . ( Lie -

»g c n s ch a s t e n v e r st e i g c r u n g . )
Dienstag , den 28 . April d . I .,

Vormittags 9 Uhr ,
wird auf dem hiesigen Nathhause ein 4 Morgen 31 Ruthen
großer Platz von der hiesigen Schweinwgide bei der Schließe ,
unterhalb der hiesigen Ziegelhütte , oben auf diese Schließe ,
unten aus die Wiese der Frau Posthalter Kramer stoßend ,
einseits neben dem Abflüße , anderseits neben dem Hertel¬
graben und der Stavtallmend liegend , unter annehmbaren
Bedingungen und mit Ratifikationsvorbehalr öffentlich ver¬
steigert . Dieser Platz eignet sich vorzüglich zur Anlage einer
Fabrik oder eines sonstigen Mühlwerkes , indem der daran
vorbei fließende Albfluß auf die Länge dieses Platzes ein
bedeutendes Gefäll darbietet , und dem Käufer gestattet wird ,
ein allenfalls eingelegt werdendes Wehr auf dem gegenüber
liegenden Ufer , welches ebenfalls Allmendwiesen sind , zu
befestigen.

Ettlingen , den 4 . April 1840 .
Gemeinderath .

Ullrich .
rät . Neimeier .

( 1506 . 3) Breisach . (Gebäulichkeiren -
versteigernng . ) Gemäß höherer Anordnung
wird

Freitag , den 24 . April d . I . ,
Vormittags 9 Uhr,

das ehemalige Domänenverwalrnngsgebäude in KirchlingS-
bergen , bestehend in einem geräumigen Wohnhause mit
16 Zimmern , sammt Speicher , Trott und sonstigen Oekonomie-
gebäuden , entweder im Ganzen oder nach Abthcilungen , je
nach dem Wunsche der Liebhaber , in dem Verwaltungsge¬
bäude selbst öffentlich an den Meistbietenden versteigert wer¬
den . Dabei wird bemerkt , daß unter diesen Baulichkeiten
sich ein großer gewölbter Keller , ca . 3000 Ohm fassend , be¬
findet , und daß in demselben gegenwärtig 2800 Ohm leere
Fässer lagern , welche mit dem Hause käuflich abgelassen,
oder aber der Versteigerung im Einzelnen ausgesetzt werden
sollen ; das Ganze würde sich zu einer Fabrikanlage , vor¬
züglich aber für einen Weinhändler oder zur Einrichtung
einer Bierbrauerei eignen , es ist aber auch seiner roman¬
tischen Lage am Kaiserstuhl wegen zu einem Landsitze sehr
zu empfehle» .

Auswärtige StcigerungSlustigc haben sich über ihre Ver -
mögensvcrhältniffe genügend ausznweisen , die dessallsigen
Pläne und Bedingungen stehen täglich auf diesseitigem Ge¬
schäftszimmer zur Einsicht bereit , und wird man auf Ver¬
langen jede beliebige Auskunft mit Vergnügen erthcilcn .

Breisach , den 29 . März 1840 .
Großh . bad. Domänenverwaltnng .

Kirchgessner .
( 1637. 3) Nr - 9457 . Öffenburg . ( Schulden -

l i q u i d a t i o n . ) Nachstehende Personen haben ihr Ansu¬
chen um Auswanderungscrlaubniß eingereicht. Es werden

deshalb alle diejenigen , welche aus was immer für einem
Grunde eine Forderung an dieselben zu machen haben , auf¬
gefordert , solche in der am

Dienstag , den 28 . April d. I . ,
früh 9 Uhr ,

auf diesseitiger Amtskanzlei stattfindenden Liquidation um so
gewisser anzumelden , als ihnen sonst später nicht zu ihrer
Befriedigung verholfen werden könnte.

Von Urloffen :
1) Xaver Schilling er und dessen Ehefrau , Franziska

Stökel ,
2 ) Ludwig Wörner und dessen Ehefrau , Viktoria

Sauer ,
3 ) Martin Wiegele und dessen Ehefrau , Theresia

Kühli ,
4) Felir Schmidt und dessen Ehefrau , Petronells

S ch i l l i n g e r .
Von Bühl :

5) Simon Sachs und dessen Ehefrau , Magdalena
G i e ß l e r .

Offenburg , den 11 . April 1840 .
Großh . bad. Oberamt .

Kern .
( 1639 .3) Nr . 9665u . 66 . Öffenburg . ( Schulden -

liquidation . )
Anton Kranz und dessen Ehefrau , Maria Anna

Schillinger , von Urloffen , und
Michael Sommer und dessen Ehefrau , Walburga

Langeneker , von da
wollen mit ihren Familien nach Ungarn auswandern ; es
wird daher Tagfahrt zu deren Schuldenliquidation auf

Samstag , den 2 . Mai d . I . ,
früh 8 Uhr,

auf diesseitiger AmtSkanzlei anberaumt , und werden sämmt -
liche Gläubiger derselben aufgeforderr , hierbei zu erscheinen
und ihre Forderungen richtig zu stellen, andernfalls sie nicht
berücksichtigt werden können, sondern den Auswanderern das
Vermögen zum Wegzug überlassen wird.

Öffenburg , den 13 . April 1840 .
Großh . bad. Oberamt .

Kern .
( 1670 .3) Nr . 9728 . Mannheim . (S ch u l d e n li¬

quid a r i o n . ) Gegen Schiffer Karl Borzner von Mann¬
heim ist Gant erkannt , und Tagfahrt zum Richtigstellungs -
unv VvrzugSversahren auf

Freitag , den 1 . Mai 1840 ,
Vormittags 9 Uhr,

auf diesseitiger Stadtamtskanzlei festgesetzt , wo alle diejenigen,
welche aus was immer für einem Grunde Ansprüche an
die Masse zu machen gedenken, solche , bei Vermeidung des
Ausschlusses von der Gant , persönlich oder durch gehörig
Bevollmächtigte , schriftlich oder mündlich anzumeldcn , und
zugleich die etwaigen Vorzugs - oder Unterpfandsrechte , wel¬
che sie geltend machen wollen , zu bezeichnen haben , und
zwar mit gleichzeitiger Vorlegung der Beweisurkunden oder
Antretung des Beweises mit andern Beweismitteln .

Zugleich werden in der Tagfahrt ein Maffepflcger und
ein Gläubigerausschuß ernannt , Borg - und Nachlaßvergleiche
versucht , und sollen in Bezug auf Borgvergleiche und Er¬
nennung des MassepfiegerS und Gläubiger - Ausschusses die
Nichterscheinenden als der Mehrbeit der Erschienenen bei -

trekend angesehen werden.
Mannheim , den 9 . April 1840 .

Großy . bad. Stadtamt .
v . S t e n g e l .

vckt. Scheck .
( 1666 .3 ) Wertheim . (Diebstahl und Fahn¬

dung . ) Der für die öffentliche Sicherheit sehr gefährliche
Heinrich O e ch s n e r von Gamburg , welcher wegen wie¬
derholten dritten großen Diebstahls datzier in Untersuchungund verhaftet war , ist in verflossener Nacht gewaltsam aus
seinem Gefängniß ausgebrochen ; wir bitten auf dieses ge¬
fährliche Subjekt zu fahnden und ihn woblverwahrr anher
einzuliefern .

' ^
Derselbe trug bei feiner Flucht die gewöhnliche Arrestan -

tenkleidung, bestehend : in einer Jacke und Hosen von Zwilichund hatte ein blaues baumwollenes Halstuch an , welches er
leicht um den Hals geschlungen zu tragen pflegte. Da dieser
verwegene Mensch sich bald wieder ans irgend eine WelleGeld zur Anschaffung anderer Kleider zu verschaffen wissenwird , , o ist er doch an einem Schnupftuch zu erkennen, das
von rothem Baumwollenzeug ist , auf dem zwei koburqer
Sechker mit der Ueberschrlft „ das kvburger Einmaleins ein¬
gedruckt sind .

'
Das Signalement ist beigeschlossen .

Alter : 24 Jahre ,
Größe : 5 Schuh , 6 Zoll ,
Gesichtsform : lang ,
Gesichtsfarbe : gesund,
Augen : grau ,
Augenbraunen : braun ,
Haare : schwarz ,
Nase : groß und dick .
Mund : klein ,
Kinn : rund ,
Zähne : gut,
Bart : braun , und trägt gewöhnlich ein Svikbärtcbe »

Werthein, , den 15 . April 1840 .
^ p ' tzbartche» .

Großh . bad. Stadt - und Landamt .
E y t h.

( 1562 .3) Nr . 4496 . ^ M a n n h e im . (Au ffo rd e-r u n g .) Der Aufsichtspfleger des gesetzlichen minderjähri¬
gen Erben des verstorbenen Zimmermeisters Johann Hein¬
rich Vieth dahier har die demselben anerfalleue Erbschaft-
uur mit der Vorsicht des Erbvcrzeichnisses angetreten .

Ks werden deshalb alle diejenigen , welche Ansprüche an
die Erbmasse geltend zu machen haben , aufgefordert sol¬
che am iv i , i

Donnerstag , den 23 . d . M . ,
Vormilttags ,

vor der Theilungskommissivn auf der Kanzlei des großh.
Stadtamtsrcvisorats anzumelden , ansonst die sich Nicht-
meldenden nur auf jenen Vermögcnstheil verwiesen werden
können, der nach Befriedigung der liquidirenden Kreditoren
auf den Vorsichkserben kommen wird.

Mannheim , den 7 . April 1840.
Großh . bad . Stadtamt .

N i e g e l .
( 1657 . 1) Karlsruhe . (Gesuch .) Ein

junger Mann , der eine geläufige Handschrift
hat , wünscht durch Abschreiben sogleich Be¬
schäftigung .

Rheinische Dampfschifffahrt.( 1679)

Kölnische Gesellschaft.
Die Dampfschiffe der kölnischen Gesellschaft fahren , in Verbindung mit den Schiffen der rotterdamer und

amsterdamer Gesellschaften zwischen :

Mannheim, Mainz, Köln, Rotterdam, Antwerpen , Amsterdam,
Hamburg und London

vom 18 . dieses Monats an vorläufig, wie folgt :
Täglich zwei Mal zwischen Köln und Mannhei m.
Rhein aufwärts : Rhein abwärts :

Von Köln nach Koblenz , Morgens 7 Nhr , Von Mannheim nach Köln in einem
Abends 6 - Tage , Morgens 6 Uhr,

- Koblenz nach Mannheim in - - - Mainz , Nachmittags 3 '/, -
einem Tage , Morgens 6 '/, - - Mainz nach Köln , Morgens 6 '/, -

- - nach Mainz , Morgens 10 - Vormittags 10 -
- Mainz nach Mannheim , Morgens 6 - - Koblenz nach Köln , - 11 '/ ., -

Nachmittags 3 - Nachmittags 3 -

Sodann fährt noch ein Lokalschiff zwischen Mainz
und Bingen-Rüdesheim zum Anschluß an die

Taunuseisenbahn :
Morgens 5 '/ , Uhr von Bingen nach Mainz ,

- 9 - - Mainz nach Bingen ,
Mittags 1 - - Bingen nach Mainz ,

Nachmittags 5 - - Mainz nach Bingen .
Die Fahrt von Köln »ach Mannheim kann demnach in einem Tage und einer Nacht und von Mannheim nach Köln in

einem Tage gemacht werden . Auf dem Posthofe zu Köln ist ein bequemer Wagen aufgestellt , dazu bestimmt, die mit der
Post ankoinmendcn Reisenden und ihre Effekten kostenfrei zu dem Morgens 7 Uhr nach dem Oberrheine abfahrenden
Dampfschiffe der kölnischen Gesellschaft zu bringen .

Nähere Mittheilnngen werken von den Kondukteuren und auf sämmtlichen Agenturen ans das Bereitwilligste er-.
theilt .

Köln , 14 . April 1840.
Die Direktion .

Druck und Verlag von C . Macklst , Waldstraße Nr . 10.
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